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seiten des Gesetzgebers ein Riegel vorgeschoben werden.
Und zwar grundsätzlich (Wesentlichkeitstheorie), und es

müssen im Detail (Bestimmtheitsprinzip, Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz) Leitplanken vorgegeben werden.31 Damit
kann und muss dem Minderheitenschutz, einer kulturell,
religiös und ethnisch pluralistischen Gesellschaft Rechnung
ge:.;^agen werden. Das gilt nicht nur zugunsten von Monar-
chiegegnern,'sondern auf für Umweltschützer oder Protest-
ler zu anderen konkreten Einzelthemen (etwa bei umstritte-
nen Bau-Großprojekten).

Das alles jedoch leisten die Regelungen des Public Order
Acts 2023 nicht, im Gegenteil. Schon die Störung gewöhnli-
cher privater oder sonstiger Tagesgeschäfte, ausgelöst durch
die neuen ,,Offences", durch das Hervorrufen eines ,,öffent-
lichen Argernisses", können gravierende Rechtsfolgen aus-
lösen. Dazu kommen unbestimmte Ahndungsfolgen, die -
gemessen an der Schwere von Fehltritten - drakonisch zu
nennen sind.32 Zum von der Regierung ins Feld geführten
Stichwort der ,,small minority" ist im Ubrigen festzustellen,
dass die Monarchie 2022 nur noch 62 % an Befürwortern
gefunden hatte.33

V. Fazit

Der englische Gesetzgeber hat mit dem Public Order Act
2023 ein Gesetz geschaffen, das den verfassungsrechtlichen
Anforderungen an ein Gesetz in Deutschiand nicht gerecht

Derzeit wird in vielen deutschen Städten kontrovers dis-
kutiert, ob und unter welchen Voraussetzungen für den
Mietwagenverkehr Mindestbeförderungsentgelte festge-
legt werden können. Anlass dafür ist die im Zuge der
PBefG-Novelle neu geschaffene Regelung des 5 51a I

PBefG, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Fest-
legung von Mindestbeförderungsentgelten für den Miet-
wagenverkehr vorsieht. Die Neuregelung im PBefG schafft
dabei indes keine Klarheit, sondern lässt mehr Fragen of-
fen als sie löst. Das führt erwartungsgemäß zu unter-
schiedlichen lnterpretationen der unterschiedlichen lnteres-
senlager; so könnten die Positionen von Taxigewerbe, den
Mietwagen- und Plattformbetreibern nicht unterschiedli-
cher sein. ln dieser Gemengelage entschied am 8,6.2023
der EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens
zu Beschränkungen von Mietwagenunternehmern im
Großraum Barcelona, die (auch) zum Schutz des Taxiver-
kehrs erfolgten. Während der deutsche Gesetzgeber die
notwendiqen Antworten zum Umgäng mlt 5 51a I PtsefG
schuldet, hilft nun also wenigstens der EuGH weiter. Denn
die Antworten aus Luxemburg sind nicht nur für die Be-
hörden im Großraum Barcelona relevant, sondern auch für
die Genehmigungsbehörden in Deutschland von lnteresse.
Der EuGH stellt klar, wie die Regelung des 5 51a lPBefG -
zumindest aus europarechtlicher Sicht - nicht verstanden
werden darf.

würde. Wesentlichen Grundrechten, die für eine fortschritt-
lich-pluralistische und nach vorn gewandte, moderne Geseil-
schaft stehen und die dies auch über die Garantie von Min-
derheitenrechten verbürgen, wird nicht Rechnung getragen.
In Deutschland wäre das Gesetz als verfassungswidrig ein-
zustufen. Der öffentlichen Kritik, die das Gesetz mit Verhält-
nissen in autokratischen Staaten (Russland, Belarus) ver-
gleicht, will sich der Autor nicht anschließen. Das würde
auch nichts nutzen, denn ein Aufsatz in einer fremden
Rechtszeitschrift, würde er denn überhaupt wahrgenommen,
wird das politisch-konservative Mehrheits-Establishment im
UK ohnehin nicht weiter interessieren. Stattdessen pflegt
man im House of Commons weiter seine schön altmodischen
Höflichkeitsrituale, ua mit der Anrede ,,Right Honourable".
Es ist den ehrenwerten Herrschaften ein eindringliches ,,Or-
der!!!" zuzurufen. I

31 Demgegenüber Rishi Sunak im Interview am 9.5.: ,,...I think that is the
right thing to do, and the police will make decisions on when they use
those powers...." ,,...police are rightly, operationally independent of
government", www.itv.com/newsl2023-05 -09 lsunak-defends-new-pro-
testJaw-after-police-regret-coronation-arrests, Abruf: 22. 5.2023.'

32 Schmidt/Bleibtreu-Hofmann GG Art. 20 Rn. 62: Die Strafe muss im
gerechten Verhältnis zur Schwere der Tat und zum Verschulden des
Täters stehen,

33 natcen. ac. uk/news/public-support-monarchy-falls-recordJow (v. 28.4.
2023): ,,...those who deem the monarchy to be very importänt has
dropped to its lowest poi nt o [ 29 o/o, Abruf : 21,. 5 .2023.

l. Die Regelung des S 51a I PBefG

Im Ztge der PBefG-Novelle im lahr 2021 wurde g 51a
PBefG neu in das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) einge-
führt.1 Einer der Beweggründe der Novellierung des Per-
sonenbeförderungsrechts war, dass immer mehr,,alternative
Bedienformen" auf den Verkehrsmarkt drängen und den
klassischen öffentlichen Personennahverkehr (OPNV) in
Deutschland vor große Herausforderungen stellen. Im Fokus
standen dabei neben dem Einsatz neuer Technologien ins-
besondere Vermittlungsdienste über App- bzw. Smartphone-
Steuerung. Vor diesem Hintergrund hatte die Bundesregie-
rung schon im aktuellen Koalitionsvertrag angekündigt, das
Personenbeförderungsrecht zu modernisieren und die Rah-
menbedingungen für den öffentlichen Verkehr und neue Be-
dienformen im Bereich geteilter Nutzungen (Ride Pooling)
an die sich ändernden Mobilitätsbedürfnisse der Menschen
und an neue technische Entwicklungen anzupassen.2

* Dr. Jürschik-Grau ist Rechtsanwältin und l,artnerin und Dr. Schulte ist
Rechtsanwältin und Assoziierte Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei
OPPENLANDER Rechrsanwälte PmbB in Stuttgart. Beide beraten re-
gelmäßig zum ÖPNV. - Zugleich Besprechung von EuGH C-50121.,
ECLI:EU:C:2023:448 Rn. 30 = NVwZ 2023, 1154 - Prestige und
Limousine SL.

1 G zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts v. 1,6.4.2021
(BGBI. 2021 r 822if .1.

2 BT-Drs. 1,9126175,1.
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Ein Baustein dieser Modernisierung ist der neue $ 51a I
pij.iC. Damit wurde erstmals eine Regelung geschaffen, wo-

nach auch für den Mietwagenverkehr tarifbezogene Rege-

i;;g.; festgelegt werden können. Ausdrücklich heißt es in

g 51a I PBefG:

..Die Genehmigungsbehörde kann zum Schutz der öffentlichen Ver-

il.irri"*..t#für"den Verkehr mit Mietwagen, der in ihrem Bezirk

fr.i.Jü." *Lra, tarifbezogene Regelungen, insbesondere Mindestbeför-

derungsentgelte festlegen. "

Grundfreiheiten von Relevanz.

ll. Die,,Barcelona-Entscheidung" des EuGH

Die europarechtliche Relevanz von Beschränkungen des

Mi.,*"g.nu.rkehrs zeigt aktuell dE Entscheidung des

EuGH iom 8.6.2023 (C-51.121', NVwZ 2023,1"1'54 mAnm

Antweiler) im Zusammenhang mit Beschränkungen von

Mietwagenunternehmern im Großraum Barcelona'

In dem Vorabentscheidungsverfahren hatte der EuGH verschiedene

etrg.n ^ Regelungen im"Großraum Barcelona zu klären, wonach

FonimietwagÄdien-ste, die bereits über eine Genehmigung in Spanien

ver{ügten, ftii die Erbringung ihrer Fahrdienste in,Barcelona eine wei-

t iüt"Ä, erwerben -uitt*. Die Anzahl dieser Lizenzen war zudem

b.gr.nrt auf ein Dreißigstel der Anzahl der Lizenzen, die für Taxidiens-

t."u.rn.b.n wurden. 
"Di. 

Mi.t*rg.nunternehmer' die teilweise mit

intern;ionalen Online-Plattformen verbunden sind, klagten dagegen in

Spanien. Sie waren der Ansicht, dass der einzigeZw-eck der Regelungen

därin b..t.h., ihre Tätigkeit zu behindern, um die Interessen des Taxi-

n.*.rb., ,u r.hü,r.n. da das Obergericht Katalonien Zweifel hatte, ob

äi. R.g.lung.n in Barcelona mit Europarech-t- vereinbar sind, legte es

J.rn niCHit"gen zur Anwendbarkeit und Vereinbarkeit solcher Be-

schränkungen riit dem Unionsrecht - konkret mit Art' 49 AEW (Nie-

a.rirttrtgfft.itteit) und Art.107 I AEW (Beihilfenverbot)a - nach

A,rr. 267 AEUV vor.

1. Vorlagefragen zur Anwendbarkeit des

Unionsrechts

Der EuGH stellte zunächst fest, dass die in Rede stehenden

Beschränkungen der Mietwagenunternehmer nicht ge-gen

das europäiöche Beihilfenverbot verstoßen (Art' 107 I
ÄiW), säfern sie nicht zu einem Einsatz staatlicher Mittel
führen.3 Der EuGH erblickte aber in dem Vorgehen eine

Beschränkung der Niederlassungsfreiheit nach Art' 49

AEW. Dies deckt sich mit der bisherigen Entwicklungslinie,

*."".fr ai. Dienstleistungsfreiheit t^ih Att' 56 AEW auf

V..[.ftitai.nstleistungen"nicht anwendbar ist,. da nach

A;;. 18 I AEW dafür"die Bestimmungen des Titels über den

V.if..ftt gelten.6 Verkehrsdienstleistungen fallen aber in den

Anwendringsbereich der Dienstleistungsfreiheit nach Lrt' 49

AEW, ins6esondere seitdem sich der Sektor des Bedarfs-

u.rk.tor ftir die Personenbeförderung von einer lokalen zu

.i;;; Ä"g;i.genheit mit EU-weiter bimension entwickelt

hat.7

Als Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit nach Art' 49

efW sind nach"ständiger Rechtsprechung alle Maßnahmen

anrureh.n, die die Ausübung der Niederlassungsfreiheit un-

i.ifl.J..,'t 
"hindern 

oder wäniger attraktiv machen' Bei den

R.n.lunnän in Barceiona handelt es sich nach Auffassung

d.r"Lu*J.burger Richter um solche Beschränkungen, da.sie

J.n tviutt trufa"g für jeden neuen Marktteilnehmer be-

schränken.8

2. Rechtfertigung von Beschränkungen der
N iederlassu ngsf reiheit

Solche Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit sind nur

Junn ,.tlattig, lv.nä sie erstens aus einem ,,zwingenden

Grund des Aifgemeininteresses" gerechtfertigt und zweitens

,,verhältnismäßig" sind.e

a) Lebensfähigkeit der Taxidienste kein Recht-

fertigungsziel

Zunächst prüft der EuGH lehrbuchartig, ob zwingende

Gründe des Allgemeininteresses vorliegen-, die die Beschrän-

tiung"" der Miiwagenunternehmer rechtfertigen können' Im

2"!? a.tt.n führt er'aus, dass.nach ständiger Rechtsprechung

,.ifr *irts.huftliche Motive keine zwingenden Gründe des

Alg.-.i.tinteresses darstellen. Auch das Ziel, die wirtschaft-

ii.n?rcOrntfähigkeit der Taxidienste zu gewährleisten, sei als

rein wirtschaftliihes Motiv anzusehen' das keinen zwingen-

a." Ctuna des Allgemeininteresses darstelien könne'10

Dies gelte unabhängig davon, dass Taxidienste nach spa-

nischä Recht als ,,"Dlenstleistung von allgemeinem Interes-

se" qelten und daher stark reguliert seien durch Lizenzquo-

ten,"regulierte Tarife, univerJeile Beförderungspflicht oder

das frfärdernis der Zugänglichkeit für Personen mit einge-

schränkter Mobilität.11Zonächst könne nämlich die natio-

nale Einordnung als ,,Dienstleistung Yon allgemeinem. Inte-

resse"12 die insöweit nach Europarecht vorzunehmende Be-

3 Der Ausgleich wesentlicher, grundrechtsrelevanter Interessen wird weit-" 
;J."J-ä;-1.*.itig.n Beh6rde überlassen vgl' dazu auch Ruttloff/
Schulga RAW 2021, 85 (88)'

4 i;d{ c-s0t21., EiLI:EU:c,2023:448 Rn. 30 = NVwZ 2023,1.154'
Prestige und Limousine SL.

5 i;&f 
-c-tö/21, 

ECLI:EU:G:2023:448 Rn' 51ff' = NVwZ 2023,11s4

- Prestige und Limousine SL.

6 E;öH ö-+z+lts, ECLI:EU:G:2017:981 Rn' 44 ff. = p,fltyJ 201'8,1'31- 
= CiÜn 2018, 3b8 - Asociacion Profesional Elite Taxi/Uber'

7 Euiopäische Kbmmission, Bekanntmachung derXommission zu einem

"ri f'"n[tionierenden uni nachhaltigen lokälen Bedarfsverkehr für die

F.it""."U.i".aerung (Taxis und piivate Mietfahrzeuge), z022lc 621

01, s. 4.
s i.'öü C so/21, FCT.T,F,IT:c:2Q23:448 Rn, 61 f. =NVw22023,L1'54 -

Preotige und Limousine ST

s Ei'öri C-jo/21, ECLI:EU:c iL0)):448 Rn. 64 = NYwz 2023, L154 -
Prestige und Limousine SL'

r o i"-örY C-s o 121, ECLI:EIJ :C:2023 :4 48 Rn. 70 f . = NY wZ 2023, 1. r 5 4 -
Prestige und Limousine SL.

rr ir-öä c-jo/21, ECLI:EU:G:2023:448 Rn. 73 ff. = NVwZ 2023,1.1.54

- Prestise und Limousine SL.

u D;; E;öH ;tellte auch fest, dass eine DA$üI-Betrauung nach Art' 1Q{-- 
if ,CeW nicht vorliege, EuGH C-50/21 , ECLI.EU:C:2023:448 Rn' 75

' 
= NVwZ 2023, 1154 - Prestige und Limousine SL'
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urteilung nicht beeinflussen. Zudem sei nicht nachgewie.sen

*ord.ni d"rs es den Anbietern von Taxidiensten rechtlich

oder taisächlich unmöglich gemacht würde, einen ihnen

übertragenen Auftrag von öffentlichem Interesse zu erfüllen,

wenn di"e Niederlassungsfreiheit der Mietwagenunternehmer
nicht beschränkt wäre.13

b) Erforderlieh sind vielmehr zwingende Gründe des

Allgemeininteresses

Als zulässige zwingende Gründe des Allgemeininteresses kä-

men ledigllch Grtinde wie die ,,gute Organisation der Beför-

derung, 
"des 

öffentlichen Verkehrs und des öffentlichen

Rarrmii' und der ,,Umweltschutz" in Betracht.la

Maßnahmen mit dieser Zielsetztng müssen allerdings geeig-

net sein, diese Zielsetzung in kohärenter und syst€matischer
'Weise zu gewährleisten und dürften nicht über das hinaus-

gehen, wai zu ihrer Erreichung erforderlich ist'15 Im Hin-

6tl.t ä"f ein System vorheriger behördlicher Genehmigun-

gen führt der i,uGH aus' dass ein solches nach ständiger

fr.echtsprechung keine Ermessensausübung nationaler Behör-

den reihtefertigen könne, die geeignet ist, den Bestimmungen

des UnionsreÄts, insbesondäre den Grundfreiheiten, ihre

praktische Wirksamkeit zu nehmen. Damit ein solches Sys-

iem trotz Eingriffs in die Grundfreiheiten gerechtfertigt ist,

müsse es folglich jedenfails auf objektiven, nicht diskriminie-

renden und"vorh.r bekannten Kriterien beruhen'16 Die Aus-

übung des Ermessens muss ausreichend geregelt sein, damit

es nic-ht willkürlich ausgeübt wird.17

'!üas 
die Verhältnismäßigkeit der Begrenzung der Anzahl der

Lizenzen für Funkmietwagendienste auf ein Dreißigsrel der

Lizenzen für Taxidienste-angeht, konnte der Gerichtshof

schon die Eignung einer solchen Maßnahme zw Zieletrei-

chung nicht ärke.tnen. Im Rahmen des Verfahrens vor dem

Geric"htshof konnten weder der Großraum Barcelona noch

die spanische Regierung das Vorbringen der Mietwagen-

unteÄeh-e, und*der (ommission gegen die Geeignetheit

der in Rede stehenden Beschränkung entkräften' Auf eine

Frage des Gerichtshofs hatte die spanische Regierung zudem

vor[etragen, ihr seien Studien zur Geeignetheit der Maßnah-

-.ti uuÄ nicht bekannt.l8 Der Eingriff in die Niederlas-

sungsfreiheit konnte damit im konkreten Fall nicht gerecht-

fertigt werden.

lll. Schlussfolgerung für die Anwendbarkeit von

5 51a I PBefG

Die Antworten des EuGH auf die ihm vorgelegten, abstrak-

ten Fragen lassen sich nicht nur auf die konkreten Beschrän-

kungerider Mietwagenunternehmer in Barcelona anwenden,

,oni.rn sind auch äuf andere, den Mietwagenverkehr be-

schränkende Maßnahmen übertragbar.

Zwar bindet das Urteil des EuGH im Vorabentscheidungs-

verfahren nach Art. 267 AEIÜV nur die Parteien (,,inter par-

tes"), also die im Ausgangsverfahren entscheidenden natio-

nalen Gerichte.le Nachdem der Gerichtshof aber Unions-

recht letztverbindlich auslegt, sind auch die Akteure in ande-

ren Mitgliedstaaten faktiich daran- gebunden' Will ein

letztinstaäzlich errtscheitlcudes Gericht cincs anderen Mit-
gli.drt"",., davon abweichen, ist cs zur erneuten-Vorla-ge an

äen EuGH verpflichtet'20 Die Ausführungen des EuGH sind

daher grundsäizlich auch auf die Anwendung des $ 51a I
PBefG übertragbar'

Dies deckt sich auch mit den Ausführungen der Kommission

in ihrer Bekanntmachung zu einem gut- funktionierenden

und nachhaltigen lokalen 
"Bedarfsverkehr für die Personenbe-

förderunsen.2l Darin hat sie klargestellt, dass die Maßnah-

*.n i".. "vtireliedstaaten - einschließlich der nationalen Re-

*i.."""." unä G.t.,re.ber sowie der regionalen und lokalen

E.horie.r - zur Regulierung von Taxis und privaten Miet-

fahrzeugen mit deä Grundfreiheiten im Einklang stehen

müssenldie dem Binnenmarkt zugrunde liegen'22 Zwar war

der Beiarfsverkehr für die Personenbeförderung bisher eher

eine lokale Angelegenheit, doch inzwischen gewinnen die

diesbezüglicherii.ttärnationalen und europäischen Aspekte

immer *iht 
"n 

Bedeutung'23

Dies sind auch

insbesondere

Für die Auslegung des $ 51a I PBefG bedeutet dies, wenn-die

Genehmigunftb.ntitd. nicht europarechtswidrig handeln

will, Folgendes:

1. Tatbestand: ,,Zum Schutz der öffentlichen
Verkehrsinteressen"

Auf tatbestandlicher Seite erfordert die Regelung des $ 51a I
PBefG ein Handeln der Genehmigungsbehörde "zum 

Schutz

der öffentlichen Verkehrsinteressen". 
-Sfas 

darunter genau

zu verstehen ist, ist umstritten'

a) Nicht gleichbedeutend mit,,schutz des Taxi-
gewerbes"

Der Schutz öffentlicher Verkehrsinteressen ist jedenfalls

nicht gleichzusetzen mit dem ,'schutz des Taxigewgtbgt-:'

Dies eigibt sich zunächst aus der Entscheidung d9s E9GH'
*on".f, auch Mindestbeförderungsentgelte als Beschrän-

kung der Niederlassungsfreiheit der l{ietwagenunterneh-

^rr""u 
qualifizieren sind, die es zu rechtfertigen gilt' Dabei

ergibt sich aus den 'Wertungen des EuGH, .dass die Ge-

-ährl.irtung der wirtschaftlichen Lebensfahigkeit der Taxi-

dienste keiri zulässiges Rechtfertigungsziel ist' Dies kann

auch nicht mit dem Ümstand entkräftet werden, dass Taxi-

13 EuGH C-5O|2I,ECLI:EU:C:2023:448 Rn. 74 f. = NVwZ 2023' 11'54 -
Prestise und Limousine SL.

rq E"öä c-50121., ECLI:EU:G:2023:448 Rn. 83 = NVwZ 2023' t154 -
Prestige und Limousine SL.

15 E"öfi c-50121., ECLI:EU:G:2023:448 Rn. 84 = NVwZ 2023' 1'154 -
Prestige und Limousine SL.

te gucd c-so/21, ECLI:EU:G :2023:448 Rn. 85 f. = NYwz 2023, 1.L54 -
Prestige und Limousine SL'

rz gocri C-s}lz1, ECLI:EU:G:2023:448 Rn. 91 = NVwZ 2023,1.154 -
Prestige und Limousine SL'

18 Eucü C-50121., ECLI:EU:C:2023:448 Rn. 94 ff. = NVwZ 2023,1.1.54

- Prestige und Limousine SL.

fS CattiesiRuffertMegenerMegener, 6. Aufl' 2022, AEIW Art' 267

Rn. 50 mwN.
20 Calliess/RuffertMegenerlüTegener AEUV Art'. 267 -Rn' 

52'-i iurop;isch. Komm'ission, B&anntmachung der-Kommission zu einem

orrt firnktionierend"n und nachhaltigen lokälen Bedarfsverkehr für die

Flirr"."t,tfÄ.4.."ng 1Tr*i* rrnd piivate Mietfahrzeuse), 20221C 621

01.
22 Europäische Kommission, Bekanntmachung derJ(ommission zu einem

sut f;nktionierenden und nachhaltigen lokälen Bedarfsverkehr für die

FetsonenbefOtderung (Taxis und piivate Mietfahrzeuge), Z022lC 621

01, s. 2.
23 Euiopäische Kommission, Bekanntmachung derJ(ommrssion zu elnem

nut flnktionierend.n uni nachhaltigen lokälen Bedarfsverkehr für die

i.rron"nb.fötd"rung (Taxis und piivate Mietfahrzeuge), 20221C 621

01, s. 4.
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dienste zB einer Beförderungspflicht nach dem PBefG un-
terliegen und sie daher nach nationalem Recht als eine Art
,,Dienstleistung von allgemeinem Interesse" verstanden
würden.

Ein genereller Schutz des Taxigewerbes lässt sich auch nicht
pauschal in die ,,öffentlichen Verkehrsinteressen" iSd $ 51a
I pSefC hereinlesen. Das zeigt ua der Vergleich der Bedeu-

tung des Begriffs ,,öffentlicher Verkehrsinteressen" mit der
Verwendung des Begriffs in anderen Normen, wie zB in $ 13

IV 1 PBefG. Dort heißt es:

,,wenn die öffentlichen Verkehrsinteressen dadurch beeinträchtigt wer-
den, dass durch die Ausübung des beantragten Verkehrs das örtliche
Taxengewerbe in seiner Funktionsfähigkeit bedroht wird."

Der Begriff der ,,öffentlichen Verkehrsinteressen" wird in-
sofern an diversen Stellen im PBefG verwendet, ohne dabei
stets die gleiche Bedeutung aufzuweisen. Er ist vielmehr
immer im jeweiligen Regelungszusammenhang zu verstehen.
Zudem handelt es sich in g 13 IV 1 PBefG um eine Ver-
engung des Begriffs der,,öffentlichen Verkehrsinteressen".
Geschützt wird nur ein kleiner Ausschnitt öffentlicher Ver-
kehrsinteressen in Gestalt des örtlichen Taxengewerbes
(,,dadurch (...), dass"). Der Begriff ist demnach in g 51a I
PBefG weiter zu verstehen als in g 13 IV 1 PBefG und geht
über das örtliche Taxengewerbe in seiner Funktionsfähig-
keit hinaus.

b) Enge Auslegung geboten

Mit Blick auf das Europarecht ist eine enge Auslegung des
llatbestandsmerkmals ,,zum Schutz der öffentlichen Ver-
kehrsinteressen" geboten, um der Binnenmarktrelevanz sol-
cher Eingriffe bzw. der Gewährleistung der Niederlassungs-
freiheit aus Art. 49 AEW auch im Hinblick auf den Grund-
satz der loyalen Zusammenarbeit aus Art. 4 III EIIV (,,effet
utile") ausreichend Rechnung nr tragetu

Dass das gewollt ist, zeigt auch die Gesetzgebungshistorie.
So enthielt die Neuregelung des g 51a I PBefG im ursprüng-
lichen Gesetzesentwurf noch die Formulierung:

,,Die Genehmigungsbehörde kann Regelungen zur Unterbindung des

Anbietens von Leistungen zu nicht marktgerechten Preisen für den Ver-
kehr mit Mietwagen festlegen, soweit öffentliche Verkehrsinteressen
dies erfordern."2a

Liest man dies in die aktuelle Fassung hinein, beginnt der
nach g 51a I PBefG zulässige Schutzbereich öffentlicher Ver-
kehrsinteressen bei einer Ausgangslage wie der ,,Unterbin-
dung des Anbietens.von Leistungen zu nicht marktgerechten
Preisen". Zwar wurde dieser Zusatz im Ztge einer Neufor-
mulierung im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruk-
turgestrichen gestrichen.2s Eine Erklärung dafür oder gar ein
Hinweis darcuf, dass damit auch eine inhaltiiche Neuaus-
richtung hin zu einer extensiveren Auslegung des Tat-
bestands erfolgen sollte, erfolgte gleichwohl nicht.26 Ganz im
Gegenteil lässt sich den nachfolgenden Debatten sowohl im
BundestagzT als auch im Bundesrat2s entnehmen, dass an

dem ursprünglichen engen Verständnis der Tatbestands-
voraussetzungen festgehalten werden sollte.

Dies deckt srch auch mlt den wahrhch spärlichen Erläute-
rungen in der Gesetzesbegründung. Dieser ist nämlich nur
so viel zu entnehmen, dass mit der Regelung des $ 51a I
PBefG sichergestellt werden soll, ,,dass das Level-Playing-
Field der Veikehrsarten erhalten bleibt".2e Die Formulie-
rung ,,erhalten bleibt" legt dabei ein Verständnis des Gesetz-

gebörs nahe, wonach daJpsefc mit seinen für die Verkehrs-
ärten ipso iure einttetenden verschiedenen Rechten und

Pflichten grundsätzlich schon ein Level-Playing-Field ge-
schaffen hat. Der Umstand, dass Taxiunternehmen demnach
einer Beförderungspflicht und Tarifregelungen unterliegen,
wird durch typisch mietwagenbezogene Pflichten wie die
Rückkehrpflicht oder steuerliche Nachteile bereits aus-
tariert. Es ist daher nicht die Aufgabe der Genehmigungs-
behörde ein Level-Playing-Field zwischen den Verkehrsarten
,,herzustellen". Die Aufgabe der Genehmigungsbehörde
nach $ 51a I PBefG kann nur so verstanden werden, dass sie

dem F,rhalt eines schon bestehenden Level-Playing-Fields
dient, wenn dieses durch weitere durch einen Player geschaf-
fene, hinzutretende Umstände wie das Anbieten zu nicht
marktgerechten Preisen gestört wird.

c) Zwischenergebnis: Bloße Behauptung nicht
ausreichend

Das Tatbestandsmerkmal ,,zum Schutz der öffentlichen
Verkehrsinteressen" ist daher so zu verstehen, dass das im
PBefG bereits angelegte ,,Level-Playing-Field" im Sinne ei-
nes fairen Wettbewerbsumfelds unter den Verkehrsarten
zulasten der Sicherung der Daseinsvorsorge im gesamten

Verkehrsbereich durch einen vom Mietwagenverkehr aus-
gehenden ruinösen \l7ettbewerb gestört wird. Um diesen
Umstand festzustellen, kann mit Blick auf das Europa- und
Verfassungsrecht dabei keine Behauptung einer Genehmi-
gungsbehörde ausreichen. Vielmehr bedarf es konkreter
Nachweise. Das ergibt sich auch aus der Rechtsprechung
des BVerfG. Das BVerfG hat zum verfassungsrechtlichen
Maßstab berechtigter Sorgen des Gesetzgebers um die Auf-
rechterhaltung eines geordneten und reibungslos ablaufen-
den Verkehrs schon früh ausgefültrt, tlass es nicht geuüge,
in allgemein gehaltenen Ausführungen ,,Unordnung" und
,,ruinöse Auswirkungen" auf dem Gesamtgebiet des Ver-
kehrs vorauszusagen, ohne dass die kausalen Zusammen-
hänge im Einzelnen ersichtlich wären. Es müsse daher stets
dargetan werden, welche konkreten Störungen des Per-
sonenbeförderungswesens mit Sicherheit oder hoher Wahr-
scheinlichkeit eintreten werden und ob ihnen nicht durch
mildere Mittel mit Erfolg begegnet werden kann.30 Solche
Nachweispflichten begegnen einem im PBefG auch an ande-
ren Stellen immer wieder. 

'!flird zB auf der Grundlage von
$ 13 IV PBefG eine Genehmigung für den Taxiverkehr ver-
sagt, muss die Bedrohung der Funktionsfähigkeit des Taxi-
gewerbes mithilfe einer Prognose konkret nachgewiesen
werden.31

2. Rechtsfolge: ,,Kann" unter dem Blickwinkelder
EuGH-Entscheidung

Neben der Verwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffs
auf der Tatbestandsseite, wird der Genehmigungsbehörde
auf Rechtsfolgenseite des g 51a I PBefG ein Ermessen

24 BT-Drs. 1,91261,75, 15.
25 BT-Drs. L91272B8,13.
26 BT-Drs. 1.9127288, 37.
27 So führte der Abgeordnete Detlef Müller, der zugleich ordentliches Mit-

glied im Verkehrsausschuss ist, in der dritten Beratung des Bundestages
aus: ,,Und es wird Mindestbeförderungsentgelte geben, damit Dum-
ping- Angebote unterbunden werden", BT-Plenarprot. 1.912L6, 27256.

28 Hier hat sich Winfried Hermann, Verkehrsminister aus Baden-Würt-
temberg, wie folgt geäußert; ,,Alle - auch die kleinen - Kommunen
haben die Möglichkeit, Mindestbeförderungsentgelte festzulegen, so
dass sichergestellt werden kann, dass beispielsweise der Taxiverkehr
nicht durch Dumping-Angebote komplett kaputt gemacht wird.", BR-
Plenarprot. 1 002, 98.

29 BT-Drs. 1912617 5, 53.
30 BVerfGE I l, 168 Rn. 64 = NJ\fl 1960, 1515.
31 Heinze/Fehling/Fiedler Heinze, PBefG, 2. Av,fl. 2014, PBefG g 13

Rn. 194.
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(,,kann") eingeräumt. Die Behörde muss somit bei Vor-
liegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des $ 51a I
PBefG nicht zwingend handeln. Sie ,,kann" dies lediglich
tun (,,Entschließungsermessen").32 Zudem hat sie die
\(ahl, weiche tarifbezogenen Regeiungen sie festlegt (,,Aus-
wahlermessen").33 D'e Nennung von Mindestbeförderungs-
entgelten ist nämlich keinesfalls abschließend (,,insbesonde-
re"). Zwar itt die Genehmigungsbehörde innerhalb der
Grenzen ihres Ermessens weitgehend frei. Gerichtlich über-
prüfbar ist jedoch das Vorliegen von Ermessensfehlern (vgl.

$ 40 VwVfG, $ 114 S. 1 VwGO), die sich in Fehler im
Rahmen des Entschließungsermessens (,,ob") und in Fehler
bei der Ausübung des Auswahlermessens (,,wie") untertei-
len lassen.

a) Fehler im Rahmen des Entschließungsermessens

Als Fehler im Rahmen des Entschließungsermessens kom-
men regelmäßig ein gerichtlich überprüfbarer Ermessens-
nichtgebrauch, ein Ermessensfehlgebrauch und eine Ermes-
sensüberschreitung in Betracht.3a

Ein Ermessensnichtgebrauch liegt vor, wenn die Genehmi-
gungsbehörde irrigerweise von einer automatischen Hand-
lungspflicht bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen
des $ 51a I PBefG ausginge, ohne überhaupt Ermessenserwä-
gungen anzustellen.

Neben dem ,,Nichtgebrauch" würde auch ein Ermessensfehl-
gebrauch die Entscheidung einer Genehmigungsbehörde zu
Fall bringen. Ein Ermessensfehlgebrauch läge vor, wenn sich
die Behörde bei d'er Ausübung ihres Entschließungsermes-
sens von sachfremden Erwägungen leiten ließe.35

Eine Ermessensüberschreitung liegt schließlich als weitere
Fehlerquelle vor, wenn die Behörde eine Rechtsfolge wählt,
die eine Rechtsverletzung des Adressaten zur Folge hat.36
Die Entscheidung des EuGH hat dabei aufgezeigt, dass dies
beispielsweise der Fali wäre, wenn die Genehmigungsbehör-
de allein tätig würde, um dem Taxigewerbe einen (wirt-
schaftlichen) Vorteil zu verschaffen. Eine solche Ermessens-
ausübung stellt eine Verletzung der Niederiassungsfreiheit
der betroffenen Mietwagenunternehmer aus Art. 49 AEW
dar und wäre nach den Hinweisen des EuGH in seiner
Barcelona-Entscheidung wohl europarechtswidrig.

b) Fehler bei der Ausübung des Auswahlermessens

Auch bei der Ausübung des Auswahlermessens können der
Genehmigungsbehörde gerichtlich überprüf- und feststell-
bare Fehler unterlaufen.

Bei der Auswahl der konkret anzuwendenden tarifbezogenen
Regelungen hat die Genehmigungsbehörde insbesondere den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Hinbiick auf die'$7ah-
rung der Grundrechte der Mietwagenunternehmer aus
Art. 12 I GG zu beachten. Anderenfalls liegt ein Ermessens-
fehler in Form der Ermessensüberschreitung vor. In Bezug
auf die konkret festgelegte tarifbezogene Regelung hat die
Behörde zu beachten, dass die Wettbewerbs- und Marktein-
trittschancen von Mietwagenunternehmern nicht unverhält-
rrisrnäßig geschmälert werden und keine nilclerel, gleich
eilektiveu Mittel zur Verfügurrg stehel. Dabei hat die Behör-
de insbesondere auch die strukturellen Nachteile des Miet-
wagengewerbes gegenüber dem Taxigewerbe zu berücksich-
tigen, die schon eine Abstandswahrung zum Taxenverkehr
sicherstellen (Stichwort,,Erhalt des Level-Playing-Fields").
Konkret gemeint sind damit die steuerrechtliche Schlechter-
stellung sowie die Rückkehrpflicht, die Fahrten im \üarte-

und -il/inkmarkt verhindert, da dieser nur dem Taxi zustehen
soll.37 Das hat zur Folge, dass tarifbezogene Regeiungen
bzw. ein Mindestgelt, das sich pauschal am Taxitarif orien-
tiert, die Belange und strukturellen Nachteile des Mietwa-
gengewerbes nicht hinreichend berücksichtigt und damit den
Grundrechten des Mietwagenunternehmers nicht ausrei-
chend Rechnung trägt.

Die EuGH-Entscheidung zu Beschränkungen des Mietwagenverkehrs
in Barcelona hat zudem in Erinnerung gerufen, dass auch die Verwirk-
lichung der Niederlassungsfreiheit aus Art. 49 AEW von der Geneh-
migungsbehörde berücksichtigt werden muss. Der EuGH hat dazu aus-
geführt, dass taugliche Ziele fir die Rechtfertigung einer Beschränkung
der Niederlassungsfreiheit jenseits des Schutzes des Taxigewerbes zwar
existieren,38 dass eine Beschränkung aber geeignet sein müsse, diese
Ziele in kohärenter und systematischer 

'Weise 
zu gewährleisten. Maß-

nahmen dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Zielerreichung
erforderlich ist.3e Dem Ermessen der Genehmigungsbehörde sind damit
auch europarechtliche Grenzen gesetzt. Hier sind die Genehmigungs-
behörden in der,,Bringschuld".a0 Sie müssen - wenn es denn dazu
kommt - gegenüber dem EuGH darlegen, warum ihr Eingreifen aus
einem,,zwingenden Grund des Allgemeininteresses" gerechtfertigt und
,,verhältnismäßig" is1.+t

lV. Ausblick und Fazit

Die Einführung von tarifbezogenen Regelungen, insbesonde-
re Mindestbeförderungsentgelten für den Mierwagenverkehr
ist ein heikles Thema, dem der deutsche Gesetzgeber mit
seiner Regelung in g 51a I PBefG nicht gerecht wurde. Er hat
seine verfassungs- und europarechtliche Verantwortung
weitgehend ausgeblendet und den ,,schwarzen Peter" an die
Genehmigungsbehörden durchgereicht, indem er eine auf
Tatbestands- und Rechtsfolgenseite zu offene Ermächti-
gungsgrundlage im PBefG geschaffen hat.

Dass dies zu Kontroversen führen würde, die in den nächs-
ten Jahren auch die Gerichte aller Instanzen beschäftigen
dürften, war absehbar. Absehbar war auch, dass die The-
matik nicht nur eine rein nationale, sondern auch eine
europaweite Dimension entfaltet. Ebenso absehbar war es,

dass der EuGH - auch bekannt als ,,Motor der Integration"
- keinen Protektionismus zugunsten einer bestimmen Ver-
kehrsart dulden würde. Der im PBefG vom Gesetzgeber
verfolgte Ansatz öffentliche Verkehrsinteressen durch wei-
tergehende Regulierungen neuer Verkehrsangebote zu
schützen, anstatt auf Liberalisierungen und ausreichenden

32 Sofern keine Ermessenreduzierung auf Null vorliegt, die nur in Extrem-
fällen anzunehmen sein dürfte.

33 Saxinger/Winnes/Linke, Recht des öffentlichen Personenverkehrs, 22.
EL Nov. 2022,PBefG g 51a Rn. 8.
Vgl. BVerwGE 31.,21.2Rn.50 = NJXü 1,969,81,1; MaurerMaldhoff
AllgVerwR, 20. Aufl. 2020,9 7 Rn. 21.
Vgl. BVerfGE 1B, 353 Rn.2 = NJW 1965, 741; BVerfGE 49,1.68
Rn. 39 = NJ\f 1978, 2446;Maurerl\laldhoff AllgVerwR g 7 Rn. 22.
VgL BVerfGE 69,1.61. Rn.29 = NJ\ü 1.985,201,9; BVerfGE 49, 168
Rn. 39 = NIW 1978, 2446; ManreilYlaldhoff AllgVerwR g 7 Rn. 23;
$ 10 Rn. 50 u.56.

37 Koschmiederfuwer ZRP 2021,1,5 (18); Von Bodungen/Floffmann RDi
tn)t g1 /gs\

38 EuGH C-50121., ECLI:EU:C:2023:448 Rn. 69 = NVwZ 2023, 1154 -
Prestige und Limousine SL: ,,Die Organisation der Beförderung, des
ö{fentlichen Verkehrs und des öffentlichen Raums" oder ,,der Schutz
der Umwelt".

39 EuGH C-StJlzI, ECLIEU:C:2023:448 Rn. 84 = NVwZ 2023,1.1.54 -
llestige und Limousinc SL.

40 BT-Drs. 1912617 5, 53.
41 So stellte der EuGH darauf ab, dass der spanischen Regierung weder

eine Studie über die Auswirkungen der Funkmietwagenflotte auf die
Beförderung, den Verkehr, den öffentlichen Raum und die Umwelt im
Großraum Barcelona bekannt sei; noch eine Studie, in der die Aus-
wirkungen der von der Beschränkung auf die Erreichung der genannten
Ziele untersucht worden seien, EuGH C-50/21, ECLI:EU:C:2023:448
Rn. 96 = NYw22023,1154 - Prestige und Limousine SL.

34

35

36
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Wettbewerb zugunsten eines breit gefächerten Verkehrs-
angebots zu setzen, wird damit spätestens in Luxemburg
unter Druck geraten.

Angesichts des Umstands, dass erste Genehmigungsbehörden
schon auf der Grundlage von $ 51a I PBefG tätig wurden,a2

dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die ersten Gerichte die
Chance zur Klarstellung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen des $ 51a I PBefG erhalten. I

42 SozB die Stadt Leipzig.

Buchbesprechungen

Genfer Flüchtlingskonvention. Handkommentar. Hrsg, von
Constantin Hruschka (NomosKommentar). - Baden-Baden,
Nomos 2022. 91.7 S., geb. EUR 128. ISBN: 978-3-8487-
5562-2.

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
(UNHCR) berichtete Ende letzten Jahres, dass sich die Zahl
der gewaltsam Vertriebenen auf rund 103 Millionen Men-
schen beläuft. Betroffen waren Flüchtlinge, Asylsuchende, Bin-
nenvertriebene und andere schutzbedürftige Personen. Auf-
grund des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf
die Ukraine kam rund eine Million ukrainischer Schutz-
suchender in die Bundesrepublik. Diese mussten sich jedoch
nicht in ein teils langwieriges Asylverfahren begeben, da ihnen
aufgrund eines Beschlusses des Rates der EU nach Art. 5 I der
Richtlinie 20021551EG vom 4.3.2022 (EU 20221382) vorüber-
gehender Schutz nach $ 24 AufenthG mit weitgehenden Er-
leichterungen ua in Bezug auf Arbeit, Schule und Freizügigkeit
zu gewähren ist.

Darüber hinaus wurden 2022 in Deutschland insgesamt
217.774 Asylerstanträge und 26.358 Asylfolgeanträge gestellt.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erkann-
te L937 Personen als asylberechtigt iSd Art. 16 a I GG an bzw.
gewährte Familienasyl nach g 26 I AsylG. 38.974 Schutz-
suchenden wurde der Flüchtlingsstatus nach $ 3 AsylG zu-
gesprochen. Subsidiären Schutz nach g 4 AsyiG erhielten
57.532 Asylsuchende und bei 30.020 Personen wurde ein Ab-
schiebungsverbot nach $ 60 V (iVm der EMRK) oder VII Auf-
enthc festgestellt. Damit belief sich die Gesamtschurzquote auf
56,2% der im vergangenen Jahr vom BAMF entschiedenen
Anträge (202I:39,9 %).

Trotz dieser vergleichsweise hohen Schutzquote haben Asyl-
suchende, denen ,,lediglich" subsidiärer Schutz oder nationaler
Abschiebungsschutz zuerkannt worden ist, in großer Zahl so
genannte Aufstockungsklagen erhoben, um als asylberechtigt
anerkannt zu werden oder den Flüchtlingsstatus zugesprochen
zu bekommen, um dann in den vollen Genuss der durch die
Genfer Flüchtlingskonvention gewährleisteten Rechte zu kom-
men.

Der von Hruschka, einem langjährigen früheren Mitarbeiter
von UNHCR, herausgegebene Kommentar zur GFK füllt eine

Jahrzehnte bestehende große Lücke in der deutschsprachigen
Literatur zum Flüchtlingsrecht. Zwar werden die Bezüge zur
GFK auch in den gängigen einschlägigen Monografien und
I(ommertärcn zT ausführlich her:ausgearbeitet. An eiucr akiuel-
len auf den dcutschsprachrgcn Rechtsraum bezogcncn Gesamt-
kommentierung der GFK mangelte es jedoch bisher, so dass
man gehalten war, auf ältere englischsprachige'Werke oder gar
auf das von UNHCR herausgegebene betagte Handbuch über
Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigen-
schaft vom September 1979 (l), das 2003 neu aufgelegt wurde,
zurückzugreifen.

Zentraler Gegenstand der Kommentierung ist zwangsläufig
die in Art. 1 GFK enthaltene Definition des Begriffs ,,Flücht-
ling". Insoweit gab es in der früheren deutschen Asylpraxis
durchaus entscheidende Differenzen zur GFK, orientierte man
sich doch an der überkommenen Aussage, dass politische Ver-
folgung iSd Art. 16 lI 2 GG aF bzw. des Art. 16a I GG
immer nur staatliche Verfolgung ist, aus der sich dann ein
flüchtlingsrechtlicher Schutz herleitete. Opfer nichtstaatlicher
Akteure fielen aus diesem Raster heraus. Dies hat sich erst
mit der Qualifikations-Richtlinie 201119518U geändert, die
explizit davon ausgeht, dass der unionsrechtliche Flüchtlings-
begriff nicht von dem der GFK abweichen soll und somit
auch unter näher bestimmten Voraussetzungen vor nichtstaat-
licher Verfolgung schützt. Die Geschichte erweisr, dass der
Flüchtlingsbegiff der GFK dynamisch auszulegen ist. Somit
sind auch neue Aspekte wie die Situation von Klima- und
Katastrophenvertriebenen in flüchtlingsrechtlicher Perspektive
zu betrachten. (Art. 1 Rn. 25),

Hruschka beklagt die,,europäische Schlüssellochperspektive"
auf den Flüchtlingsschutz, die durch einen starken Fokus auf
das Verbot des Refoulement in Art. 33 I GFK geprägt sei (Einl.
Rn. 7). Damit sind die aus der GFK sich herleitenden Rechte
in den Hintergrund gerückt. Das Werk besticht in diesem Zu-
sammenhang durch die rechtsvergleichende Perspektive, indem
die einschlägige Rechtslage und Umsetzung der Verpflichtun-
gen aus der Konvention in Deutschland, Österreich und der
Schweiz dargestellt werden. Für Deutschland werden zB Defizi-
te beim Zugang zu einer Erwerbstätigkeit oder beim Recht auf
Freizügigkeit festgestellt. So wird mit überzeugenden Gründen
g 12a AufenthG für konventionswidrig erachtet (Hruschka,
Art.26 Rn. 32). \Tichtig ist in diesem Zusammenhang, darauf
hinzuweisen, dass die \Wahrnehmung von Rechten aus der
GFK nicht die behördliche konstitutive Feststellung der Flücht-
lingseigenschaft voraussetzt. Vielmehr ist eine solche Entschei
dung iediglich dekiaratorischer Natur, so dass bereits Schutz-
suchende in den Genuss von Konventionsrechten kommen
können, wenn sie die Voraussetzungen des Flüchtlingsbegriffs
der GFK erfüllen (zB Refoulement-Verbot, besonderer Auswei-
sungsschutz).

Von hoher praktischer Relevanz ist zudem die Kommentierung
des Art. 12 GFK, der sich mit der personenrechtlichen Stellung
von Flüchtlingen befasst, Rechtspolitischen Handiungsbedarf
zeigt Gordzielik auf, da sich in der Nichtberücksichtigung sub-
sidiär Schutzberechtigter im Rahmen des Art. 12 GFK die Be-
grenztheit des konventionsrechtlichen Flüchtlingsbegriffs nie-
derschlage (Rn. 107).

Der Kommentar 
^)t GFK erweist sich als ein rundum gelun-

genes, mit vielfältiger Fachkompetenz verfasstes rWerk, dem
eine breite Rezeption in lü/issenschaft und Praxis zu wünschen
ist.

Vors. Richter am VG a. D. Dr. Bertold Huber,
Frankfurt a. M.


